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 Satzung   

über die Erhebung einer Kurtaxe  

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden -W ürttemberg in Verbin -

dung mit § 2 und § 11 des Kommunalabgabengesetzes für Baden -W ürttem-

berg in den jeweils gült igen Fassungen hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Sonnenbühl 08.12.2022 folgende Satzung beschlossen : 

 

 

 

 

§ 1 

Erhebung einer Kurtaxe 

 

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die 

Herstel lung und Unterhaltung der zu Kur - und Erholungszwecken 

bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten 

Veranstaltungen eine Kurtaxe.  

 

 

 

§ 2 

Kurtaxepflichtige 

 

(1) Kurtaxepf l icht ige sind alle Personen, die sich im Ortsteil Erpf ingen 

aufhalten, aber nicht Einwohner der Gemeinde sind (ortsf remde Personen) 

und denen die Möglichkeit  zur Benutzung der Einrichtungen und zur 

Teilnahme an den Veranstaltungen i.  S. von § 1 geboten ist.  

(2) Kurtaxepf l icht ige sind darüber hinaus auch die Einwohner der Gemeinde, 

die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer anderen Gemeinde ha -

ben und nicht in der Gemeinde arbeiten oder in Ausbildung stehen. Für Feri -

enwohnungen, Ferienhäuser und W ohnmobile/Chalets (§ 3 a Abs. 2 a + 2 c) 

sind die jeweil igen Eigentümer, für W ohnwagenstel lplätze (§ 3 a Abs. 2 c) 

sind die jeweil igen Pächter des Stellplatzes kurtaxepf l icht ig.  

 

 

 

§ 3 

Maßstab und Satz der Kurtaxe  

 

 

(1) Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag ganzjährig 1,00 € incl.  

der jeweils gült igen Mwst, derzeit  7 %).  

 

(2) Der Tag der Ankunf t und der Abreise werden zusammen als ein Aufent -

haltstag gerechnet.  



 

§ 3 a 

Pauschale Jahreskurtaxe  

 

(1) Von kurtaxepf l icht igen Einwohnern (§ 2 Abs. 2) wird anstelle der Kurtaxe 

nach § 3 Abs. 1, unabhängig von der Dauer und Häuf igkeit  der Jahreszeit  

des tatsächlichen Aufenthalts, je W ohnung oder W ohnwagen eine pauschale 

Jahreskurtaxe erhoben.  

 

Maßstab für die pauschale Jahreskurtaxe ist,  unabhängig davon, wie  viele 

Personen (Einwohner) die W ohnung oder den W ohnwagen tatsächlich inne -

haben, die Größe der W ohnung und bei W ohnwagen die Anzahl der Schlaf -

plätze.  

(2) Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt  

 

 a) Ferienwohnungen und Ferienhaus Beerenhalde        50,00 € 

  über 50 m² W ohnf läche        

 b) Mobilheim/Chalet Campingplatz         30,00 € 

 c) W ohnwagenstellplatz Campingplatz (Dauercamper)   40,00 € 

   jeweils incl.  geltendem Mwst -Satz (derzeit  7 %).  

(3) In den Fällen des § 7 Abs. 2 Satz 2 ist die pauschale Jahre skurtaxe auf  

den der Dauer der Kurtaxepf l icht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen.  

(4) Die Erhebung einer Kurtaxe nach § 3 Abs. 1 von ortsf remden Personen 

bleibt unberührt.  

 

 

 

 

§ 4 

Befreiung von der Kurtaxe  

 

(1) Von der Entrichtung der Kurtaxe sind bef reit :  

1. Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.  

2. Ortsf remde Personen, die sich in der Gemeinde nicht länger als 2 Tage 

aufhalten (Passanten). Für die Berechnung dieser Frist wird der Tag der An -

kunf t und der Tag der Abreise je als ein Aufenthaltstag g erechnet.  

3. Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt unentgelt l ich 

aufgenommen werden und keine Kureinrichtung in Anspruch nehmen bzw. 

Veranstaltungen besuchen.  

4. Besucher von Jugendherbergen unter 18 Jahren.  

5. Teilnehmer von Schullandheimaufenthalten.  

 

(2) Auf  Antrag werden von der Entrichtung der Kurtaxe bef reit :  

 

1. Die fünf te und jede weitere Person einer Familie, wenn für vier Famili -

enmitglieder Kurtaxe entrichtet wird. Als Mitglieder einer Familie gelten alle 

Angehörigen i.  S. von § 15 der Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I 

S. 613). Die Vergünstigung wird nur dann gewährt,  wenn alle Angehörigen 

einem gemeinschaf t l ichen Haushalt angehören.  

 



2. Kranke und Schwerbehinderte, solange sie nicht in der Lage sind, 

 Kureinrichtungen, Fremdenverkehrseinrichtungen oder Veranstaltungen  

 zu besuchen und dies durch ärzt l iches Attest nachweisen.  

 

3. Begleitpersonen von Schwerbehinderten und Kranken, wenn die  

 Notwendigkeit  einer Begleitperson durch amtliche oder ärzt l iche  

 Bescheinigung nachgewiesen wird und die Begleitperson selbst keine  

 Kurmittel in Anspruch nimmt.  

 

 

 

§ 5 

Ermäßigung der Kurtaxe  

 

 

Die Kurtaxe wird auf  Antrag ermäßigt für:  

 

1. Schwerbehinderte Personen mit mindestens 80 v. H. Erwerbsminderung 

um 50 v. H.  

 

 

 

§ 6 

Kurkarte 

 

(1) Jede Person, die der Kurtaxepf l icht unterl iegt und nicht nach § 4 Abs. 1 

Nr. 2-5 sowie nach § 4 Abs. 2 Nr. 2+3 von der Entrichtung der Kurtaxe 

bef reit  ist ,  hat Anspruch auf  eine Kurkarte. Die Kurkarte wird auf  den Namen 

des Kurtaxepf l icht igen ausgestellt  und ist nicht übertragbar.  

(2) Die Kurkarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der 

Einrichtungen und Veranstaltungen, die die Gemeinde für Kur - und 

Erholungszwecke bereitstellt  bzw. durchführt.  

(3) Die Erhebung von Benutzungsgebühren oder Entgelten bl eibt unberührt.  

 

 

 

 

§ 7 

Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe  

 

(1) Die Kurtaxeschuld entsteht am Tage der Ankunf t einer kurtaxepf l icht igen 

Person in der Gemeinde. Die Kurtaxe wird am letzten Aufenthaltstag in der 

Gemeinde fäll ig.  

(2) Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 3 a Abs. 2 entsteht am 01. Januar 

jeden Jahres. Bei neu zuziehenden Einwohnern, entsteht sie am 1. Tag des 

folgenden Kalendervierteljahres; bei wegziehenden Einwohnern endet sie mit 

Ablauf  des Kalendervierteljahres.  

(3) Die pauschale Jahreskurtaxe wird 1 Monat nach Zustellung des Kurtaxe -

bescheides fäll ig.  

(4) Auf  dem Campingplatz entsteht die Kurtaxe mit Beginn der Mietfäll igkeit  

des Stellplatzes bzw. Übernahme des W ohnmobils/Chalets.  

 

 

 



 

§ 8 

Meldepflicht 

 

(1) W er Personen gegen Entgelt  beherbergt, einen Campingplatz betreibt 

oder seine W ohnung als Ferienwohnung ortsf remden Personen gegen 

Entgelt  zur Verfügung stellt ,  ist  verpf l ichtet,  bei ihm verweilende Personen , 

die länger als zwei Monate aufgenommen werden,  innerhalb von 3 Tagen 

nach Ankunf t bzw. Abreise an- bzw. abzumelden.  

(2) Daneben sind Reiseunternehmen meldepf l icht ig, wenn in dem von dem 

Reiseteilnehmer an den Unternehmer zu entrichtenden Entgelt  auch Kurtaxe 

enthalten ist.  Die Meldung ist innerhalb von 3 Tagen nach der Ankunf t der 

Reiseteilnehmer zu erstatten.  

(3) Ortsf remde Personen, die unentgelt l ich beherbergt werden, haben sich 

innerhalb von 3 Tagen nach Ankunf t anzumelden und spätestens am letzten 

Aufenthaltstag abzumelden , wenn sie länger als 2 Monate verweilen . 

(4) Soweit gleichzeit ig eine Meldepf l icht nach dem Meldegesetz für Baden -

W ürttemberg vom 11. August 1983 (Gbl. S. 117) zu erfüllen ist,  kann damit 

die Meldung i.  S. der Kurtaxesatzung verbunden werden.  

(5)  Für die Meldung sind die von der Gemeinde ausgegebenen Vordrucke  zu 

verwenden.  

 

 

 

§ 9 

Einzug und Abführung der Kurtaxe  

 

(1) Die nach § 8 Abs. (1) und (2) Meldepf l icht igen haben, soweit nicht nach § 

7 Abs. (2) ein Kurtaxebescheid ergeht, die Kurtaxe von den 

kurtaxepf l icht igen Personen einzuziehen und an die Gemeinde abz uführen. 

Sie haf ten der Gemeinde gegenüber für den vollständigen und richt igen 

Einzug der Kurtaxe.  

(2) W eigert sich eine kurtaxepf l icht ige Person, die Kurtaxe zu entrichten,  

hat dies der Meldepf l icht ige der Gemeinde unverzüglich unter Angabe von 

Name und Adresse des Kurtaxepf l icht igen zu melden.  

(3) Die fäll ig gewordenen Beträge an Kurtaxe sind jeweils zum 15.04., 

15.07., 15.09., 15.01. für das vorangegangene Vierteljahr an die Gemeinde 

abzuführen. Die Meldepf l icht igen sind auf  Anforderung der Gemeinde 

verpf l ichtet,  die abgeführten Beträge nach einem Formblatt aufzuschlüsseln, 

das die Gemeinde zur Verfügung stellt .  

 

 

 

 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig i.S. von § 5a Abs. 2 Nr. 2 des 

Kommunalabgabengesetzes handelt,  wer vorsätzlich oder leichtfer t ig 

a) den Meldepf l ichten nach § 8 dieser Satzung nicht oder nicht rechtzeit ig 

nachkommt;  

b) entgegen § 9 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den 

kurtaxepf l icht igen Personen nicht einzieht und an die Gemeinde abführt;  



c) entgegen § 9 Abs. 2 dieser Satzung eine kurtaxepf l icht ige Person, die 

sich weigert die Kurtaxe zu entrichten, nicht an die Gemeinde meldet.  

 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung trit t  am 01. Januar 2023 in Kraf t.  

 

Hinweis:  

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens - oder Formvorschrif ten der Gemein -

deordnung für Baden-W ürttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 

Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtl ich, 

wenn sie nicht schrif t l ich innerhalb eines Jah res seit  der Bekanntmachung 

dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Sonnenbühl geltend gemacht wor -

den ist;  der Sachverhalt ,  der die Verletzung begründen soll,  ist  zu bezeich -

nen. Dies gilt  nicht, wenn die Vorschrif ten über die Öf fentl ichkeit  der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind.  

 

 

 

Sonnenbühl, den 08.12.2022 

 

 

 

Uwe Morgenstern  

Bürgermeister 

 


